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vielen Dank für Ihre Anfrage. 

Mit dem Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Straßen- 
verkehrsgesetzes soll den Kommunen ein effektives Instrument für die 
Überwachung von den Kommunen angeordneter immissionsbedingter 

Verkehrsbeschränkungen und Verkehrsverbote vor allem in besonders 

belasteten Städten an die Hand gegeben werden. Die nach Landesrecht 

zuständigen Behörden werden damit in die Lage versetzt, anlassbezo- 

gen festzustellen, ob ein Fahrzeug zur Teilnahme am Verkehr in ei- 
nem Gebiet mit Verkehrsbeschränkungen oder Verkehrsverboten be- 

rechtigt ist. 

Zunächst ist richtig zu stellen, dass eine „Videoüberwachung“ oder 

Bewegtbild-Kontrollen vom Gesetzentwurf nicht vorgesehen sind. 

Der vorgelegte Gesetzentwurf trägt den verfassungs- und datenschutz- 

rechtlichen Anforderungen und insbesondere auch dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit Rechnung, indem im Gesetzentwurf Anlass und 

Verwendungszweck der Datenerhebung, -speicherung und - 
verarbeitung sowie Übermittlungsbefugnisse und Löschungsfristen 

ausdrücklich festgelegt werden. Die Regelung sieht klar vor, dass die 

Datenerhebung ausschließlich zum Zweck der Feststellung von Ver- 
stößen gegen Verkehrsbeschränkungen und Verkehrsverbote erfolgen 
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VERKEHRSANBINDUNG: U-Bahn: U6, Tram: M6 (Naturkundemuseum), Bus: 120, 123, 142, 147, 245 (nvalidenpark) 
Bitte beachten Sie die Änderungen der Verkehrsführung aufgrund von Baumaßnahmen.
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darf, welche zum Schutz vor immissionsbedingten Gefahren angeord- 

net werden. 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) 

und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) 
sowie die Bundesbeauftragte für Datenschutz (BfDI) haben dem Ge- 
setzentwurf, insbesondere den datenschutzrechtlichen Regelungen 

ausdrücklich zugestimmt. Den Ländern und Verbänden wurde im 
Rahmen der Anhörung die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Der Gesetzentwurf wurde dem Bundesrat zugeleitet, der am 
14.12.2018 zum Gesetzentwurf Stellung genommen hat. 

Der weitere Gang des Gesetzgebungsverfahrens liegt im Bereich des 

Bundestages. Der Gesetzgeber ist Herr des Verfahrens. 

Ich bitte Sie, die späte Antwort zu entschuldigen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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